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Betrifft: Rezertifizierungsverfahren gemäß g i3a ArzteG {998

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Österreichische Arztekammer bezieht sich auf die anstehenden Rezertifizierungsverfahren von
anerkannten Ausbildungssiätten. $ 13a Arztec 1998 normiert in diesem Zusammenhang, dass - sofem
eine über den Wirksamkeitszeitraum hinausgehende weitere durchgehende Anerkennung oder
Bewilligung angestrebt wird - spätestens ein Jahr vor Ablauf der Anerkennung oder Bewilligung ein
Antrag auf Erteilung einer siebenjährigen Verlängerung einzubringen ist.

Anlässlich eines Schreibens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, pflege und
Konsumentenschutz, eingelangt am 18.01 .2A22, dürfen wir Sie wie folgt informieren:
$ 36b Abs 4 ArzteO 1998 sieht vor, dass sämtlichä Fristen im Zusamlnenhang mit der ärztlichen Aus-,
Fort- und Weiterbildung für die Dauer der Pandemie ausgesetzt sind.'Es wird mitgeteilt, dass dies auch
die im $ 13a Abs 1 ÄrzteG 1998 enruähnte Frist betrifft und auf Grund der Auswirlungen der pandemie
und der schwierigen und angespannten Situation in den Krankenanstalten diese somit ausgesetzt wird.

Begründend führt das BMSGPK aus, dass es wegen der hohen Anforderungen der Behandlung von
COVID-Erkrankten in den Krankenanstalten zu Verschiebungen und Veränderungen der
Anfordeiungen an die Leistungen bzw. Leistungszahlen in den unterschiedlichen Fächern gekommen
ist, sodass kein reguläres Bild des sonstigen Leistungsspektrums geboten werden kann, welches aber
die Grundlage für die Beurteilung der Ausbildungskompetenz darstellt.

ln Umsetzung des Ersuchens des Bundesministeriums dürfen wir lhnen dieses Schreiben in der Anlage
zur Kenntnis übermitteln. Die Aussetzung der Frist bedingt, dass die erteilten Anerkennu ngen und
Bewilligungen für die Dauer der Pandemie weiterhin gelten und dies in derASV technisch entsprechend

wird.

Mit ndlichen

a. niv.-Prof. Dr. Thomas Szekeres
Präsident
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